
Satzung über die Erstreckung des Ortsrechtes der Stadt Treffurt auf das Gebiet der 

ehemaligen Gemeinde Ifta mit Wolfmannsgehau 
(Erstreckungssatzung Ifta) 

Aufgrund der 88 19, 20, 21 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 

(Thüringer Kommunalordnung — ThürKO) vom 28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2 Seite 41), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 (GVBl. S. 277, 278) in 

Verbindung mit 88 11, 16 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes zur freiwilligen 

Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2018 vom 18. Dezember 2018 

(GVBI. S. 795) erlässt die Stadt Treffurt mit Beschluss des Stadtrates Treffurt vom 29. 

März 2021 folgende Satzung: 

Präambel 

Das Gebiet der Gemeinde Ifta mit Wolfmannsgehau wurde aufgrund des Thüringer 

Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung zum 01. Januar 2019 in das Gebiet der Stadt 

Treffurt eingegliedert. Zur Einführung eines gemeinsamen Ortsrechts wird das in der 

eingegliederten ehemaligen Gemeinde Ifta mit Wolfmannsgehau bisher gültige 

Ortsrecht mit dieser Satzung angepasst, so dass sich das Ortsrecht der Stadt Treffurt 

auch auf die ehemalige Gemeinde Ifta mit Wolfmannsgehau, also auf das gesamte 

Stadtgebiet der Stadt Treffurt, erstreckt. 

$1 

Die nachfolgend aufgeführte Satzung der Stadt Treffurt wird aufgrund der 

Eingliederung der ehemaligen Gemeinde Ifta mit Wolfmannsgehau in die Stadt 

Treffurt, mit Inkrafttreten dieser Satzung, auch auf den Stadtteil Ifta bzw. das 

gesamte Stadtgebiet der Stadt Treffurt erstreckt. 

*Satzung über die Straßenreinigung im Gebiet der Stadt Treffurt vom 

26. April 1994. 
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Gleichzeitig treten die nachfolgend aufgeführten Satzungen der eingegliederten 

Gemeinde Ifta außer Kraft: 

1. Satzung über die Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung) im Gebiet der 

Gemeinde Ifta mit Ortsteil Wolfmannsgehau vom 14. Juni 2004.



2. 1. Änderungssatzung zur Straßenreinigung der Gemeinde Ifta mit Ortsteil 

Wolfmannsgehau vom 01. September 2004. 

83 

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Treffurt, den 06. Mai 2021 

W 
Reinz 

Bürgermeister 

 


